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Beschlussvorlage
163/2005/1

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

23.01.2006 Kreisausschuss nicht öffentlich beratend 
28.03.2006 Kreistag öffentlich entscheidend 

 
 
 
 
Tagesordnung: 
Wahl von weiteren Mitgliedern und Stellvertretern in die Verbandsversammlung des 
Verbandes Region Rhein-Neckar 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Beschlussvorschlag ergeht nach Beratung. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                Ja      Nein 
 
Haushaltsstelle:  
Ansatz:  
Finanzierung / noch verfügbar: 
 

 
      
      
      
      

 

 
 
 
 
Bad Dürkheim, 13. Januar 2006 
 
 
 
Sabine Röhl 
Landrätin 
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Der Kreistag hat bereits in seiner Sitzung am 21.12.2005 folgende weitere Mitglieder und 
Stellvertreter in die Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar gewählt: 
 
Mitglied:     
Lutz Wolfgang 67098 Bad Dürkheim Stadtverwaltung 

Mannheimer Straße 24 
Stellvertreter:     
Hoffmann Theo 67098 Bad Dürkheim Mannheimer Straße 22 c 
     
Mitglied:     
Ihlenfeld Hans-Ulrich 67454 Haßloch Füllergasse 20 
Stellvertreter:     
Gillich Stefan 67146 Deidesheim Platanenweg 3 
     
Mitglied:     
Gebhardt Hanns-Uwe 67454 Haßloch Bertolt-Brecht-Str. 32 
Stellvertreter:     
Dormann Jakob 67310 Hettenleidelheim Hauptstr. 112 a 
     
Mitglied:     
Magin Marion 67150 Niederkirchen Rohrweiherweg 29 
Stellvertreter:     
Dahm Guido 67280 Ebertsheim Eduard-Mann-Str. 3 

 
Der Verband Region Rhein-Neckar hat mit Schreiben vom 05.01.2006 mitgeteilt, dass sich 
die Ratifizierung des Staatsvertrages unerwartet zeitlich verzögert hat und daher in den 
Gebietskörperschaften, die bereits vor dem 29.12.2005 die weiteren Mitglieder gewählt 
haben, die Wahl wiederholt werden muss.  
Die Wahl der weiteren Mitglieder muss innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten des 
Staatsvertrages durchgeführt werden. Die Frist hat am 29.12.2005 begonnen und endet 
am 28.03.2006.  
 
Der Verband Region Rhein-Neckar wurde mit Wirkung vom 01.01.2006 als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts errichtet. Der Verband ist Rechtsnachfolger des 
Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar, der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz und des 
Regionalverbandes Rhein-Neckar Odenwald. 
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Gemäß Artikel 7 des Staatsvertrages zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Hessen 
und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und 
Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet, besteht die Verbandsversammlung des 
Verbandes Region Rhein-Neckar aus den Landrätinnen und Landräten der Kreise sowie 
aus den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister der Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern im Verbandsgebiet sowie aus 
weiteren Vertreterinnen und Vertretern.  
 
Auf den Landkreis Bad Dürkheim entfallen entsprechend der Einwohnerzahl je  
4 weitere Mitglieder und Stellvertreter. Diese sind vom Kreistag für die Dauer seiner 
Wahlzeit zu wählen.  
 
Die Sitzverteilung erfolgt gemäß Artikel 8 Abs. 3 des Staatsvertrages  nach dem 
d`Hondtschen System. 
 
 
  
 
 
 


